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Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten
Der Vorsitzende

2.12.2022

Herrn
Salvatore De Meo
Vorsitzender
Ausschuss für konstitutionelle Fragen
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu den Vorschlägen des Europäischen Parlaments zur Änderung 
der Verträge (2022/2051(INL))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten wurde im Rahmen des 
genannten Verfahrens ersucht, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. Der 
Ausschuss beschloss in seiner Sitzung vom 12. Juli 2022, diese Stellungnahme in Form eines 
Schreibens zu übermitteln.

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten hat die Angelegenheit in 
seiner Sitzung vom 30. November 2022 geprüft. In dieser Sitzung hat er beschlossen, den 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen als federführenden Ausschuss zu ersuchen, die 
nachstehend aufgeführten Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Dragoş Pîslaru
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VORSCHLÄGE

1. Zur Verwirklichung einer sozialen EU und angesichts der Lehren aus den jüngsten 
Krisen, darunter die Pandemie und der Einmarsch Russlands in die Ukraine, ihrer 
Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Wohlfahrts-/Sozialsysteme in der EU sowie der 
Herausforderungen, die wir bewältigen müssen, um im Zuge des grünen und des 
digitalen Wandels ein Höchstmaß an Sozialschutz sicherzustellen, muss für eine 
nachhaltige, gerechte und integrative EU gesorgt werden, in der die sozialen Rechte in 
gleichem Maße geschützt und gesichert werden wie die wirtschaftlichen Freiheiten, 
indem unter anderem der geltende Steuerungsrahmen überarbeitet und eine Erneuerung 
des europäischen Gesellschaftsvertrags in Erwägung gezogen wird. In den 
Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppen der Konferenz zur Zukunft Europas wurde 
betont, dass in der EU ein Übergang zu einem Modell des nachhaltigen, inklusiven und 
widerstandsfähigen Wachstums benötigt wird1 und dabei insbesondere die kleinen und 
mittleren Unternehmen und Check-ups der Wettbewerbsfähigkeit berücksichtigt und 
zukunftsorientierte Investitionen mit Schwerpunkt auf einem gerechten, ökologischen 
und digitalen Wandel gefördert werden müssen2.

Wie bereits in früheren Entschließungen des Europäischen Parlaments dargelegt, sollten 
folgende Instrumente genutzt werden:

– Aufnahme der europäischen Säule sozialer Rechte in die Verträge und vollständige 
Umsetzung dieser Säule sowie der Ziele von Porto3,

– Aufnahme des sozialen Fortschritts in Artikel 9 AEUV4 in Verbindung mit der 
Aufnahme eines Protokolls über den sozialen Fortschritt in die Verträge5,

– Verabschiedung eines Pakts für nachhaltige Entwicklung und sozialen Fortschritt, der 
eine Verpflichtung zu sozialen und nachhaltigen Zielen innerhalb eines 
Steuerungsrahmens für ein soziales und nachhaltiges Europa enthält6.

2. Darüber hinaus sollte die EU von der einstimmigen Beschlussfassung abrücken und sich 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zuwenden, um die Entscheidungsfindung zu 
stärken und der EU in Bereichen, in denen sich dies bisher aufgrund der einschlägigen 
Beschlussfassungsbestimmungen der Verträge als schwierig bzw. unmöglich erwiesen 
hat, und insbesondere in Bereichen, die in den Zuständigkeitsbereich des EMPL-
Ausschusses fallen, Handlungsfähigkeit zu ermöglichen, wobei die Rolle der 
Sozialpartner in vollem Umfang gewahrt und eine Regressionsverbotsklausel 

1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Mai 2022 zu den Folgemaßnahmen zu der Konferenz zur 
Zukunft Europas (2022/2648(RSP)), Ziffer 13.
2 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juni 2022 zu der Forderung nach einem Konvent zur 
Überarbeitung der Verträge (2022/2705(RSP)), Ziffer 5.
3 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Dezember 2020 zu einem starken sozialen Europa für 
gerechte Übergänge (2020/2084(INI)), Ziffer 6.
4 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juni 2022 zu der Forderung nach einem Konvent zur 
Überarbeitung der Verträge (2022/2705(RSP)), Ziffer 5.
5 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Dezember 2020 zu einem starken sozialen Europa für 
gerechte Übergänge (2020/2084(INI)), Ziffer 6.
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sichergestellt werden sollte7.

Wie bereits in früheren Entschließungen des Europäischen Parlaments dargelegt, sollten 
folgende Instrumente genutzt werden:

– Sicherstellung, dass mehr sozialpolitische Bereiche dem Entscheidungsprozess mit 
qualifizierter Mehrheit unterliegen, insbesondere das Diskriminierungsverbot, der 
soziale Schutz der Arbeitnehmer (außer in grenzüberschreitenden Fällen), die 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung, der Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung 
ihres Arbeitsvertrags, die Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Interessen der 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie die Beschäftigungsbedingungen von 
Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmäßig in der EU aufhalten6, was auch durch die 
Anwendung von Überleitungsklauseln erreicht werden kann7,

– mit dem Rat gleichberechtigte Mitwirkung des Europäischen Parlaments an der 
Festlegung der integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung zur Stärkung 
der demokratischen Beschlussfassung8,

– Anwendung der Gemeinschaftsmethode auf den Prozess des Europäischen Semesters, 
der Gegenstand einer Vereinbarung zwischen dem Rat und dem Europäischen 
Parlament wird9.

3. Um eine Beschleunigung der sozialen Aufwärtskonvergenz sicherzustellen, sollten die 
EU-Mittel ordnungsgemäß zugewiesen und die EU-Mittel sowie die aufgrund der 
jüngsten Krisen entwickelten Finanzinstrumente angemessen genutzt werden. Im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen sollte ein spezieller 
Krisenreaktionsmechanismus geschaffen werden, der in Notsituationen und im Falle 
künftiger Krisen aktiviert wird. Die Finanzierung der Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik sollte nicht zulasten anderer langfristiger Investitionsstrategien gehen, 
einschließlich der Kohäsionspolitik, die in den jüngsten Krisen eine äußerst wichtige 
Rolle gespielt hat.

Ohne die Geschlechterperspektive aus den Augen zu verlieren, muss unbedingt 
sichergestellt werden, dass die EU-Mittel allen benachteiligten Gruppen 
zugutekommen, insbesondere Menschen mit Behinderungen, Migranten, ethnischen 
Minderheiten (einschließlich Roma), Kindern, Jugendlichen, die weder arbeiten noch 
eine Schule besuchen oder eine Ausbildung absolvieren, Obdachlosen, 
Alleinerziehenden und älteren Menschen.

Wie bereits in früheren Entschließungen des Europäischen Parlaments dargelegt, sollten 

6 Ebenda, Ziffer 6.
7 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Februar 2019 zum Stand der Debatte über die Zukunft 
Europas (2018/2094(INI)), Ziffer 7.
8 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. Oktober 2022 zu dem Vorschlag für einen 
Beschluss des Rates zu Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
(COM(2022)0241 – C9-0199/2022 – 2022/0165(NLE)), Ziffer 3, und Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 17. Dezember 2020 zu einem starken sozialen Europa für gerechte Übergänge 
(2020/2084(INI)), Ziffer 6.
9 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Dezember 2020 zu einem starken sozialen Europa für 
gerechte Übergänge (2020/2084(INI)), Ziffern 6 und 19.
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folgende Instrumente genutzt werden:

– Überarbeitung der wirtschaftspolitischen Steuerung, um sicherzustellen, dass soziale 
Gerechtigkeit mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand geht und dass 
das Wohlergehen der Menschen das Ziel der Wirtschaftspolitik ist10,

– Überwachung der Mittelverwendung, einschließlich der demokratischen Kontrolle 
durch das Parlament11,

– Dringlichkeitsklauseln und Flexibilität12,

– Stabilisierung verstärkter EU-Investitionen zur Förderung der Aufwärtskonvergenz im 
Bereich der Sozialpolitik13,

– ein befristetes europäisches Paket zur Erhöhung der sozialen Resilienz14, mit dem 
verschiedene Maßnahmen und Mittel zur Stärkung der Wohlfahrts- und 
Sozialschutzsysteme in der EU koordiniert werden und in dem unter anderem 
vorgesehen ist, das SURE fortzusetzen und zu refinanzieren, solange die 
sozioökonomischen Folgen des Einmarschs Russlands in die Ukraine weiterhin negative 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben, und eine soziale Rettungsfazilität mit 
verstärkter öffentlicher Unterstützung für bestehende Instrumente einzurichten, die sich 
an die Ärmsten unserer Gesellschaft richten15.

10 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Dezember 2020 zu einem starken sozialen Europa für 
gerechte Übergänge (2020/2084(INI)), Ziffern 6 und 19.
11 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Dezember 2020 zum Mehrjährigen Finanzrahmen 2021–
2027, der interinstitutionellen Vereinbarung, dem EU-Aufbauinstrument und der Verordnung über die 
Rechtsstaatlichkeit (2020/2923(RSP)), Ziffer 8.
12 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Mai 2022 zu den Auswirkungen des russischen Krieges 
in der Ukraine auf die Gesellschaft und die Wirtschaft in der EU – Stärkung der Handlungsfähigkeit der EU 
(2022/2653(RSP)), Ziffern 34 und 35.
13 Ebenda, Ziffer 12.
14 Ebenda, Ziffer 24.
15 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Mai 2022 zu den Auswirkungen des russischen Krieges 
in der Ukraine auf die Gesellschaft und die Wirtschaft in der EU – Stärkung der Handlungsfähigkeit der EU 
(2022/2653(RSP)), Ziffer 24.


